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BlitzlichtBlitzlicht
Steuern Recht Wirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Juli 2008 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Wirtschaft 
und Recht zusammengestellt.

Für Alleinerziehende sind im Einkommensteuergesetz einige Entlastungen 
vorgesehen. Voraussetzung ist allerdings, dass Alleinerziehende keine Haus-
haltsgemeinschaft mit einer volljährigen Person, z. B. einem Kind, bilden, 
für die sie keinen Kinderfreibetrag und auch kein Kindergeld erhalten. 
In diesen Fällen wird kein Entlastungsbetrag gewährt. Ob das Bundesver- 
fassungsgericht anders entscheidet, bleibt abzuwarten.

Unternehmer, die in der Vergangenheit eine Ansparrücklage gebildet, aber 
keine Anschaffungen vorgenommen haben, müssen bei Auflösung der 
Rücklage spätestens nach dem zweiten Jahr einen Gewinnzuschlag von 
6 % pro Jahr versteuern. Dies gilt auch dann, wenn die Rücklage unterjährig 
aufgelöst wird.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

07/2008

Umsatzsteuer

Zeitpunkt der Vorsteuerberichti-
gung bei Rechnungsberichtigung 
wegen unberechtigt ausgewie-
sener Umsatzsteuer bedeutsam

Wird in einer Rechnung Umsatzsteuer 
unberechtigt ausgewiesen, schuldet 
der Rechnungsaussteller diese Um-
satzsteuer. Der Rechnungsempfän-
ger kann diese Vorsteuer jedoch nicht 
abziehen. Falls der Empfänger doch 
Vorsteuer abgezogen hat, wirkt eine 
Korrektur der fehlerhaften Rechnung 
in einem späteren Veranlagungszeit-
raum auf das Jahr der Leistung und 
Abrechnung zurück.

In dem vom Bundesfinanzhof entschie- 
denen Fall hatte ein Unternehmer im 
Rahmen einer Geschäftsveräußerung 
im Ganzen mit Umsatzsteuer abge- 
rechnet und das Finanzamt dem Er- 
werber zunächst den Vorsteuerabzug 
gewährt. Erst später stellte sich her- 
aus, dass dieser Vorgang nicht steu-
erbar und damit ein Vorsteuerabzug 
nicht möglich war. Das Finanzamt for-
derte die Vorsteuern von dem Rech-

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern 
 für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge- 
 rung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
 mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene 
 Kalendervierteljahr.
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueran- 
 meldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektro- 
 nischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf ei- 
 nen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
 Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
 bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge er- 
 hoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
 dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
 am Tag der Fälligkeit erfolgt.
5 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 01.01.2007 zu be- 
 achten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
 des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
 stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
6 Wo Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, gilt statt des 
 15.8. der 18.8.2008. In diesen Fällen ist der 21.8.2008 
 Ende der Schonfrist.
7 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialver- 
 sicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank- 
 arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. 
 Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 
 das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei 
 allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für 
 die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätes- 
 tens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.7. bzw. 
 am 25.8.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermit- 
 telt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
 Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsda- 
 ten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
 Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesonde- 
 re, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
 Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern/Sozialversicherung Juli und August 2008

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohn-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   10.07.2008 1    11.08.2008 2

Umsatzsteuer   10.07.2008 1    11.08.2008 3

Ende der Schonfrist             Überweisung 4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:                         Scheck 5

14.07.2008 14.08.2008

07.07.2008 08.08.2008

Gewerbesteuer Entfällt   15.08.2008 6

Grundsteuer Entfällt   15.08.2008 6

Ende der Schonfrist             Überweisung 3 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:                         Scheck 4

Entfällt   18.08.2008 6

Entfällt   18.08.2008 5

Sozialversicherung 7 

Bei Sozialversicherung entfällt die Schonfrist 29.07.2008 27.08.2008

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.
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nungsempfänger zu einem späteren 
Zeitpunkt, nämlich nach Rechnungs-
berichtigung durch den Veräußerer,  
zurück. Dies hat das Gericht verneint.

Dieser Frage kommt unter Berück- 
sichtigung der Verjährungsvorschrif- 
ten besondere Bedeutung zu. Ist für 
den Veranlagungszeitraum des fehler- 
haften Vorsteuerabzugs Festsetzungs-
verjährung eingetreten, hat eine spä-
tere Korrektur der Rechnung durch den 
Rechnungsaussteller insoweit keine 
Auswirkung.

Notarielle Rechnung darf in 
einfacher Schriftform berichtigt 
werden

Will der Unternehmer eine Rechnung 
berichtigen, z. B. weil er einen steu-
erfreien Umsatz zu Unrecht mit offen 
ausgewiesener Umsatzsteuer ab-
gerechnet hat, genügt nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs für die 
Berichtigung auch dann die einfache 
Schriftform, wenn die ursprüngliche 
Rechnung in einem notariell beurkun-
deten Vertrag enthalten war. In dem 
neuen Abrechnungspapier muss nur 
deutlich zum Ausdruck kommen, 
dass die ursprüngliche Rechnung be-
richtigt werden soll.

Pflicht, das Vorliegen einer 
umsatzsteuerfreien innergemein-
schaftlichen Lieferung nachzu- 
weisen, mit EU-Recht vereinbar

Das deutsche Umsatzsteuerrecht 
stellt bestimmte Anforderungen an 
den vom Unternehmer zu erbrin-
genden Nachweis, dass eine umsatz- 
steuerfreie innergemeinschaftliche Lie- 
ferung vorliegt. Eine innergemein-
schaftliche Lieferung liegt vor, wenn 
ein Unternehmer Waren in einen 
anderen EU-Mitgliedstaat an einen 
anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen liefert. Zum Nachweis 
muss der Unternehmer im Regelfall 
u. a. einen handelsüblichen Beleg, 
aus dem sich der Bestimmungsort 
des gelieferten Gegenstands ergibt, 
und in den Fällen, dass der Abnehmer 
den Gegenstand in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat befördert, eine Ver-
sicherung des Abnehmers vorlegen, 
dass er oder ein von ihm Beauftragter 
den Gegenstand ins übrige Gemein-

schaftsgebiet befördert. Diese Anfor-
derungen sind nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs mit dem EU-Recht 
vereinbar.

Kann der Unternehmer den Nachweis 
nicht führen, ist der Umsatz regel- 
mäßig als steuerpflichtig zu behan-
deln. Nur wenn auch ohne diese 
Unterlagen eindeutig feststeht, dass 
eine innergemeinschaftliche Liefe-
rung vorliegt, ist der Umsatz steuer-
frei.

Grundstückseigentümer/ 
Vermieter

Bei rückständigen Pachtzinsen 
kann ein Pachtvertrag fristlos 
gekündigt werden

Ein Verpächter verlangte vom Päch-
ter einen höheren Pachtzins. Mit der 
Ermittlung des marktüblichen Zinses 
beauftragte der Verpächter vertrags-
gemäß einen Sachverständigen. Hier- 
über informierte er den Pächter. Die-
ser bestritt die Marktüblichkeit des 
Zinses und hinterlegte den Differenz-
betrag zur bisherigen Pacht bei der 
Hinterlegungsstelle des zuständigen 
Amtsgerichts. Gestützt auf den Zah-
lungsrückstand kündigte der Verpäch-
ter fristlos den Pachtvertrag.

Nach Auffassung des Brandenbur-
gischen Oberlandesgerichts war die 
fristlose Kündigung rechtmäßig. Ent-
sprechend der vertraglichen Verein-
barung sei mit der Feststellung des 
marktüblichen Pachtzinses ein Sach-
verständiger betraut worden, so dass 
es laut Vertrag nicht mehr der Zustim-

mung des Pächters zur Pachtzinser-
höhung bedurfte. Soweit dieser mit 
der vollständigen Zahlung rückstän-
dig sei, befinde er sich in Verzug und 
berechtige den Verpächter zur frist-
losen Kündigung des Pachtvertrags. 
Die Hinterlegung des über den bishe-
rigen Pachtzins hinaus geschuldeten 
Teils führe nicht zur Tilgung der fäl-
ligen Pachtschuld, da diese unrecht-
mäßig erfolgt sei. Die Hinterlegung 
wäre nur dann rechtmäßig gewesen, 
wenn Unstimmigkeiten in der Person 
des Pächters bestanden hätten. Das 
sei aber nicht der Fall gewesen. Eine 
unrechtmäßige Hinterlegung hätte 
nur dann zur Schuldtilgung geführt, 
wenn der Verpächter diese angenom-
men hätte. Auch dies sei nicht der Fall 
gewesen.

Vergebliche Aufwendungen als 
Werbungskosten bei Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung

Unter vergeblichen Werbungskosten 
sind solche Aufwendungen zu ver-
stehen, die dadurch entstanden sind, 
dass die Anschaffung oder Herstel-
lung eines zur Erzielung von Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung 
vorgesehenen Objekts geplant, aber 
nicht verwirklicht worden ist.

Vergebliche Aufwendungen sind nur 
dann als Werbungskosten zu be-
rücksichtigen, wenn ein ausreichend 
bestimmter Zusammenhang zu der 
Einkunftsart Vermietung und Verpach-
tung besteht. Dieser Zusammen-
hang besteht nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Hamburg nicht, wenn 
die endgültige Entscheidung, Ein-
künfte erzielen zu wollen, noch nicht 
getroffen wurde.

Der Bundesfinanzhof wird sich mit 
dem Fall beschäftigen müssen.

Unternehmer

Investitionszuschüsse sind bei 
Einnahmenüberschussrechnung 
im Jahr der Bewilligung zu be-
rücksichtigen

Öffentliche Investitionszuschüsse für 
die Anschaffung oder Herstellung be-
stimmter Wirtschaftsgüter mindern 
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die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten. Sie können jedoch auch in 
voller Höhe als Einnahmen angesetzt 
werden, wenn dies für den Empfän-
ger günstiger ist.

Der Bundesfinanzhof hat sich zur 
zeitlichen Berücksichtigung solcher 
Zuschüsse bei der Einnahmenüber-
schussrechnung geäußert: Bei Er-
mittlung des Gewinns durch Einnah-
menüberschussrechnung kommt es 
nicht darauf an, wann diese Zuschüs-
se ausgezahlt werden. Maßgebend 
für die steuerliche Berücksichtigung 
ist das Jahr der Bewilligung. Dies gilt 
sowohl für die Kürzung bei den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
als auch bei Ausübung des Wahl-
rechts zur Sofortbesteuerung.

Einzelne Anforderungen an die 
Bildung einer Ansparrücklage

Kleine und mittlere Betriebe konnten 
unter weiteren Voraussetzungen eine 
den Gewinn mindernde Rücklage für 
die künftige Anschaffung von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens 
bilden.

Die Wahl zur Bildung einer Rücklage 
hatte durch den Ausweis eines ent-
sprechenden Passivpostens in der 
Handels- und Steuerbilanz zu erfol-
gen. Der Ausweis in den Konten der 
Buchführung war nicht erforderlich. 
Damit wäre lediglich eine die Aus- 
übung des Wahlrechts vorbereitende 
Maßnahme dokumentiert worden.

Rücklagen der genannten Art konn-
ten nur für die „voraussichtliche“ An-
schaffung von Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens gebildet werden. 
Das Merkmal der Voraussichtlichkeit 
erforderte, dass die Investition im Zeit- 
punkt der Rücklagenbildung noch durch-
führbar und objektiv möglich war. Die 
Voraussetzung lag dann nicht mehr 
vor, wenn die Rücklage nach Ablauf 
des zweijährigen Investitionszeitraums 
gebildet wurde, ohne dass es tat-
sächlich zu einer entsprechenden In-
vestition kam. Eine Rücklagenbildung 
wurde auch dann nicht anerkannt, 
wenn der Investitionszeitraum zwar 
noch nicht abgelaufen war, aber in 
Anbetracht des bevorstehenden Frist- 
ablaufs eine Investition nicht mehr 
durchführbar war.

Die Voraussetzungen lagen auch dann 
vor, wenn im Rahmen einer Betriebs-
aufspaltung das Besitzunternehmen 
die Wirtschaftsgüter dem Betriebs-
unternehmen zur Nutzung überließ. 
Dabei kam es nicht darauf an, ob 
die Beteiligung an der Betriebsge-
sellschaft von den Gesellschaftern 
des Besitzunternehmens unmittel-
bar oder mittelbar über eine weitere 
Obergesellschaft gehalten wurde.

Die vorstehenden Grundsätze erge-
ben sich aus einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs. Sie sind auch nach 
der Neufassung der gesetzlichen Vor-
schrift (Investitionsabzugsbetrag) ab 
dem 18. August 2007 weiter anzu-
wenden.

Gewinnzuschlag auch bei 
unterjähriger Auflösung der 
Ansparrücklage

Eine Ansparrücklage muss am 
Ende des zweiten Jahres nach 
dem Jahr der Bildung aufge-
löst werden, wenn die entspre-
chenden Wirtschaftsgüter nicht 
angeschafft worden sind. Außer-
dem ist ein Gewinnzuschlag von 
6 % pro Jahr zu versteuern.

Ein Arzt hatte im Jahr 2000 eine 
Ansparrücklage gebildet und in 
der Buchführung für Oktober 
2002 aufgelöst. Einen Gewinn-
zuschlag erklärte er nur für ein 
Jahr, weil die Rücklage nicht im 
gesamten Jahr 2002 bestanden 
habe.

Dem hat der Bundesfinanzhof 
widersprochen. Der Gewinnzu-
schlag kann nicht dadurch ver-
mieden werden, dass die Rück- 
lage unterjährig aufgelöst wird.

Hinweis

Die Ansparrücklage ist durch den 
Investitionsabzugsbetrag ersetzt 
worden. Zukünftig ist bei Nicht- 
realisierung der Anschaffungen kein 
Gewinnzuschlag mehr anzusetzen. 
Stattdessen ist der Abzugsbetrag 
(im Jahr des erstmaligen Abzugs) 
rückgängig zu machen und es er-
folgt eine Verzinsung.

Erben und Vererben

Nur Forderungen, die zum Zeit- 
punkt des Erbfalls bestehen, 
können dem Nachlass zugerechnet 
werden

Miterben machten nach Eintritt des 
Erbfalls einen Schadensersatzanspruch 
gegenüber einer Sparkasse geltend, 
weil der Erblasser einem Mitarbeiter 
des Kreditinstituts Geldbeträge zu An-
lagezwecken übergeben haben soll, 
die dieser veruntreut habe. Als Er-
gebnis von Vergleichsverhandlungen 
zahlte das Kreditinstitut zwei Jahre 
nach dem Tod des Erblassers einen 
Geldbetrag nebst Zinsen an die Er-
ben aus. Das Finanzamt erhöhte den 
Nachlass um die ausgezahlten Be-
träge und erhob entsprechend Erb-
schaftsteuer nach.

Der Bundesfinanzhof folgte dem 
nicht. Für die Möglichkeit der Ände-
rung des ursprünglichen Erbschaft-
steuerbescheids kommt es darauf 
an, dass bereits der Erblasser zivil-
rechtliche Ansprüche gegen die Spar-
kasse hatte. Dieser Schluss lässt sich 
aus dem Vergleich nicht ableiten. Der 
Abschluss eines Vergleichs ist kein 
Ereignis, das steuerliche Wirkungen 
für die Vergangenheit (den Erbfall) 
hat. Ein Vergleich beendet einen 
Streit über ein Rechtsverhältnis im 
Weg gegenseitigen Nachgebens der 
Parteien. Dadurch wird ein Lebens-
sachverhalt nicht rückwirkend anders 
gestaltet, es geht lediglich um seine 
rechtliche Beurteilung.

Kinder

Kein Entlastungsbetrag für Allein- 
erziehende bei Haushaltsgemein-
schaft mit volljährigem Kind

Eine Witwe lebte mit ihrem volljäh-
rigen Sohn, für den sie keinen Kin-
derfreibetrag mehr erhielt, und ihrer 
studierenden Tochter zusammen. Der 
Sohn wusch seine Wäsche selbst, 
half der Mutter bei schweren Arbeiten 
und kümmerte sich um das Familien-
auto. Er zahlte der Mutter monatlich 
pauschal einen Betrag, der einem 
Drittel der laufenden Haushaltskosten 
entsprach. Das Finanzamt versagte 
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der Mutter deshalb den Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende.

Zu Recht, meinte der Bundesfinanz- 
hof. Der Entlastungsbetrag soll Allein- 
erziehenden den fehlenden Synergie-
effekt durch gemeinsame Haushalts-
führung mit einem anderen Erwach-
senen ausgleichen. Alleinstehende 
erhalten einen Entlastungsbetrag von 
jährlich 1.308 €. Sie dürfen jedoch nicht 
mit volljährigen Personen zusammen 
leben, für die sie keine kindbezogenen 
Leistungen erhalten. Es darf keine 
Haushaltsgemeinschaft, also kein ge-
meinsames Wirtschaften, vorliegen. 
Eine Haushaltsgemeinschaft wird bei 
Meldung unter der gleichen Adresse 
vermutet. Die Kostenbeteiligung des 
Sohnes sowie seine sonstige Betei-
ligung am Leben der Mutter führten 
zu einer Haushaltsgemeinschaft. Die 
verwandtschaftliche Beziehung än-
dert daran nichts.

Die Mutter wehrt sich nun mit einer 
Verfassungsbeschwerde.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Falsches Kürzel führt zur Unwirk-
samkeit einer Kündigung

Wird ein arbeitsrechtliches Kündi- 
gungsschreiben mit dem Zusatz „i. A.“ 
unterschrieben, ist die Kündigung 
unwirksam, denn es fehlt die erfor-
derliche Schriftform. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz 
entschieden.

Schriftform bedeute, dass die Urkun-
de von dem Aussteller eigenhändig 
durch Namensunterzeichnung oder mit- 
tels notariell beglaubigten Handzei- 
chens unterzeichnet werden muss.

Beides war im entschiedenen Fall 
nicht gegeben. Ein Arbeitgeber hat-
te das Kündigungsschreiben weder 
eigenhändig noch mittels eines no-
tariell beglaubigten Handzeichens 
unterzeichnet. Statt des berechtigten 
Arbeitgebers hatte die Mitarbeiterin 
die Kündigung mit „i. A.“ und ihrer 
Unterschrift unterzeichnet. Diese Un-
terzeichnung wäre nur ausreichend, 
wenn aus Sicht eines objektiven Drit-
ten die Mitarbeiterin als Vertreterin 
des Arbeitgebers gehandelt hätte. 

Hierzu hätte gehört, dass die Kündi-
gungserklärung der Mitarbeiterin im 
Namen des Vertretenen, also des Ar-
beitgebers, abgegeben wird. Ein Ver-
treterhandeln war im vorliegenden 
Fall aber nicht erkennbar, zumal die 
Mitarbeiterin nicht wie bei einem Ver-
tretungsverhältnis üblich mit dem Zu-
satz „i. V.“ unterzeichnet hatte, son-
dern mit dem Zusatz „i. A.“.

Hierdurch sei ausdrücklich auf ein Auf-
tragsverhältnis hingewiesen worden. 
Bei einem Auftragsverhältnis gibt 
die beauftragte Person keine eigene 
Willenserklärung im fremden Namen 
ab wie ein Vertreter, sondern über-
bringt eine fremde Willenserklärung 
als Erklärungsbote. Dies führe dazu, 
dass das gesetzliche Schriftformer-
fordernis von vornherein nicht erfüllt 
werden kann. Unterzeichner und er-
klärender Berechtigter fallen ausein- 
ander. Es fehlt an der eigenhändigen 
Unterschrift des Berechtigten.

Übermittelte Lohnsteuer- 
bescheinigung kann nicht 
geändert werden

Wurden die Daten für eine Lohn- 
steuerbescheinigung an das Finanz- 
amt übermittelt, kann der Arbeit- 
nehmer eine nachträgliche Berichti- 
gung der Lohnsteuerbescheinigung 
nicht mehr verlangen. Zu diesem Er-
gebnis kommt der Bundesfinanzhof.

Einer Arbeitnehmerin war eine Ab-
findung i. H. v. 150.000 DM netto 
zugesagt worden. Die Berechnung 
des auf diese Abfindung entfallenden 
Lohnsteuerbetrags hielt die Arbeit-
nehmerin für falsch. Im Rahmen der 
Veranlagung ergab sich eine weit 
höhere Steuerbelastung. Ursache 
hierfür waren laufende Einkünfte aus 
einer weiteren Arbeitnehmertätigkeit 
im Kalenderjahr der Abfindungszah-
lung. Sie verklagte daraufhin den 
Arbeitgeber beim Finanzgericht auf 
Neuberechnung der Abfindung und 
Ausstellung einer geänderten Lohn-
steuerbescheinigung.

Das Gericht wies dies mit der Begrün-
dung zurück, dass Finanzgerichte für 
Streitigkeiten zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber nicht zuständig 
sind. Diese Aufgabe kommt den Ar-
beitsgerichten zu.

Bei Barlohnumwandlung von 
Urlaubsgeld in Warengutschein 
kein Steuerrabatt

Arbeitgeber und Betriebsrat hatten 
vereinbart, dass das tarifvertraglich 
zustehende Urlaubsgeld von den Ar-
beitnehmern ganz oder teilweise als 
Warengutschrift in Anspruch genom-
men werden konnte. Hatte sich ein 
Arbeitnehmer dafür entschieden, er-
hielt er anstelle des Geldbetrags eine 
Warengutschrift über diesen Betrag. 
Eine Barauszahlung war dann nicht 
mehr möglich.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die 
Auffassung des Finanzamts, das das 
in Form einer Warengutschrift zuge-
wandte Urlaubsgeld als Barlohn und 
nicht als Sachlohn behandelt hatte. 
Die Steuerbefreiung (Rabattfreibe-
trag von 1.080 € pro Jahr) kann nur 
gewährt werden, wenn der Arbeit-
nehmer Sachbezüge erhält. Hat der 
Arbeitnehmer einen auf Geld ge-
richteten Anspruch und verwendet 
er diesen zum Erwerb von Ware, ist 
dies Barlohn.


